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 sich der Forderung des Generalsekretärs an die Russische Föderation nach Einstellung 

ihrer Offensive gegen die Ukraine anschließend, 

 verurteilend, dass die Russische Föderation am 23. Februar 2022 eine „besondere 

Militäroperation“ in der Ukraine verkündet hat, 

 mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über Meldungen, wonach es Opfer unter 

der Zivilbevölkerung gibt, 

 1. bekräftigt sein Bekenntnis zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und 

territorialen Unversehrtheit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannte


